
Vorwort zur 82. Ergänzungslieferung

Sehr geehrte Bezieherin, 
sehr geehrter Bezieher der DVP Vorschriftensammlung,
mit dieser Ergänzungslieferung werden die in unserer Textsammlung der 
bundesrechtlichen Vorschriften enthaltenen Gesetze und Verordnungen 
aus den Bereichen Staats- und Verfassungsrecht, Allgemeines Verwal-
tungs- und Verwaltungsprozessrecht, Personalwesen, Polizei-, Ordnungs- 
und Umweltrecht sowie des Sozialrechts (Ordnungsnummern 1–6 unserer 
Textsammlung) aktualisiert. Die Ergänzungslieferung hat den Rechtsstand 
28. Januar 2016. 

Zur Aktualisierung der Vorschriftentexte haben wir insbesondere die Bun-
desgesetzblätter Nr. 39/2015 vom 20. Oktober 2015 bis Nr. 3/2016 vom 
22. Januar 2016 ausgewertet. Eingearbeitet wurden auch die vom 20. Ok-
tober 2015 bis zum 28. Januar 2016 in Kraft getretenen Rechtsänderungen, 
die aus früheren Gesetzesänderungen resultieren. Auf diese wurde zum 
Teil bereits in den Fußnoten zu den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen 
hingewiesen (zum Beispiel zur Erhöhung des Kindergeldes ab dem 1. Ja-
nuar 2016 im Bundeskindergeldgesetz, Ordnungsnummer 63.00).

Die im angesprochenen Zeitraum in Kraft getretenen Rechtsänderungen 
führen zu einer Vielzahl von Änderungen in den Gesetzes- und Verord-
nungstexten unserer Vorschriftensammlung, so dass diese Ergänzungslie-
ferung im Blick auf den Umfang der zu ändernden Texte zunächst nur die 
Aktualisierung der Gesetze der Ordnungsnummern 10 bis 63 in unserer 
Textsammlung umfasst. Die Texte der gesetzlichen Vorschriften des sons-
tigen besonderen Verwaltungsrechts, des Finanzwesens sowie des Zivil- 
und Strafrechts sowie der Rechtspflege (Ordnungsnummer 7–9) werden 
mit der nächsten Ergänzungslieferung auf den neuesten Stand gebracht. 

Aktualisiert wurden in dieser Ergänzungslieferung insbesondere 

 –  das Asylgesetz (bisherige Bezeichnung Asylverfahrensgesetz; 
51.20), das Aufenthaltsgesetz (51.00), das Freizügigkeitsgesetz 
(51.10), das Bundesmeldegesetz (54.00), die Verwaltungsge-
richtsordnung (20.30) sowie die Auszüge des Dritten und Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (60.03 und 60.05), die durch das 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert wurden; 

 –  das Kreislaufwirtschaftsgesetz (55.10), das durch das Gesetz zur 
Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elekt-
ro- und Elektronikgeräten vom 20. Oktober 2015 (BGBl.  I 
S. 1339) und das Erste Gesetz zur Änderung des Batterie-
gesetzes und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 20. No-
vember 2015 (BGBl. I S. 2071) angepasst wurde;

 –  das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe  – 
(62.00) und das Staatsangehörigkeitsgesetz (11.00), deren Aktu-



alisierung durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendli-
cher vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1802) notwendig wurde; in 
diesem Gesetz wurde auch das Aufenthaltsgesetz (51.00) noch-
mals geändert;

 –  das Verwaltungsverfahrensgesetz (20.00), das Asylgesetz (noch-
malige Änderung; 51.20) sowie das Erste, Vierte, Sechste und 
Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (60.00; 60.04; 60.06 und 60.10), 
deren Anpassung durch das Gesetz zur Bereinigung des Rechts 
der Lebenspartner vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) 
notwendig wurde;

 –  das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (55.50), das durch das Gesetz 
vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2069) geändert wurde;

 –  das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (60.05), das nochmals mehr-
mals geändert wurde durch das Hospiz- und Palliativgesetz vom 
1. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2114), das Krankenhausstruktur-
gesetz vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2229) und das Ge-
setz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im 
Gesundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2408);

 –  das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (61.00), das durch das Ge-
setz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2557) geändert wurde; 
in diesem Gesetz erfolgten darüber hinaus weitere Änderun-
gen im Aufenthaltsgesetz (51.00) und im Freizügigkeitsgesetz 
(51.10);

 –  die Gewerbeordnung, die durch das Gesetz zur Änderung des 
Berufsqualifikationsgesetzes und anderer Gesetze vom 22. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2572) angepasst wurde.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktualisierten DVP-Vorschriften-
sammlung ein hilfreiches Instrument für Ihre Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sowie Ihre Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung 
stellen zu können. 

Anregungen, Kritik und Hinweise sind uns stets willkommen. 

Richten Sie diese bitte an den Maximilian Verlag Hamburg, Ballindamm 17, 
20095 Hamburg; Mail: vertrieb@dvp-digital.de .

Mit freundlichen Grüßen

Verlag und Redaktion


